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Es gelten folgende Regeln für den Jugendtreff:
Test/ 3G 
Zu Beginn einer Veranstaltung muss ein gültiger Test-, ein Genesenen- oder 
Impfnachweis dem Verantwortlichen vorgelegt werden.

• Für geimpfte und genesene Personen reicht der Nachweis über eine vollständige 
Impfung oder eine Genesung, die nicht länger als sechs Monate zurückliegen darf.

• Getestete Personen müssen zu Angebotsbeginn einen Nachweis über eine max. 
48 Stunden zurückliegende negative Testung vorlegen. 

• In Unterrichtzeiten gilt der Schülerausweis als Testnachweis. 

Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden …

• bei allen Angeboten in der Alarmstufe

• außer draußen, wenn der empfohlene Mindestabstand untereinander eingehalten 
werden kann

Abstandsregelung/ Feste Untergruppen

Es müssen bei allen Angeboten feste Gruppen gebildet werden. 
Bei 3G von bis zu 36 Personen, ohne 3G von bis zu 24 Personen.

• Innerhalb der festen Gruppe gibt es keine Abstandsregelung.

• Zwischen festen Gruppen, zu anderen Personen und im öffentlichen Raum wird 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern empfohlen. 

und sonst 

• Es müssen Daten zur Kontaktnachverfolgung erhoben werden. 

• Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur möglich, wenn die Teilnehmenden 
bzw. die Betreuungskräfte
◦ in keinem Kontakt mit einer an Corona infizierten Person stehen oder standen, 

oder seit dem letzten Kontakt 14 Tage vergangen sind, 
◦ keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 

Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, 
aufweisen und

◦ sich nicht in Quarantäne befinden.

Teilnehmende haben sich im Vorfeld zur Teilnahme an der Veranstaltung anzumelden.
Bei  der  Anmeldung  werden  die  notwendigen  Daten  erfasst.  Eine  Teilnahme  an  der
Veranstaltung ist ohne vorherige Anmeldung nicht möglich.
Der Datenschutz richtet sich nach dem Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG).
Die erfassten Daten werden für eine evtl.  Nachverfolgung nach dem Infektionsschutz-
gesetz  aufbewahrt  und  spätestens  nach  einer  Aufbewahrungsfrist  von  vier  Wochen
vernichtet.

Am  Eingang  steht  Desinfektionsmittel  zur  Verfügung,  damit  vor  dem  Betreten  des
Gebäudes die Hände desinfiziert werden können. Vor Beginn der Veranstaltung reinigen
sich alle Teilnehmenden die Hände.
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Bitte gut lesbar ausfüllen: Jugendtreff am _______________________

Vorname und Name: ___________________________________________________ 

Emailadresse:_________________________________________________________

Telefonnummer:________________________________________________________

______________________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten / volljährige*r Teilnehmer*in


